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BESCHLUSSPROTOKOLL 
8. Sitzung vom 3. Juni 2014 
 
 
 
Traktandum 1 Vorlage des Stadtrats vom 25. Februar 2014:  
 Zonenplanänderung Nr. 13 - Brandtobel 
___________________________________________________________________ 

 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 25. Februar 2014 und die 
Anträge in der Schlussabstimmung mit 24 : 5 Stimmen wie folgt gut: 
 
 

1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 25. 
Februar 2014 betreffend Zonenplanänderung Nr. 13 - Brandtobel (GB Nr. 21971).  

 
2. Der Grosse Stadtrat stimmt der beantragten Zonenplanänderung für die 

bezeichneten Flächen gemäss dem Situationsplan vom 25. Februar 2014 
(Beilage 2) zu.  

 
3. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis vom Planungsbericht nach Art. 47 RPV zur 

Zonenplanänderung Nr. 13 und beauftragt den Stadtrat, den Planungsbericht mit 
seinen Planungsabsichten als wegleitende Grundlage für die folgenden 
Planungen zu beachten.  

 
 
 
 
Traktandum 2 Vorlage des Stadtrats vom 12. November 2013: 

Schaffung von Rechtsgrundlagen für bestehende 
Spezialfinanzierungen 

____________________________________________________________________ 

 
Der Grosse Stadtrat heisst die Vorlage des Stadtrats vom 12. November 2013 sowie 
den Bericht und Antrag der Spezialkommission vom 31. März 2014 mit den Anträgen in 
der Schlussabstimmung mit 30:0 Stimmen wie folgt gut: 
 
 

1. Der Grosse Stadtrat nimmt Kenntnis von der Vorlage des Stadtrats vom 12. 
November 2013 sowie vom Bericht und Antrag der Spezialkommission vom 31. 
März 2014 betreffend Schaffung von Rechtsgrundlagen für bestehende 
Spezialfinanzierungen.  
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2. Der Grosse Stadtrat beschliesst, den Museumsfonds weiterzuführen und 
genehmigt die entsprechende Verordnung.  

 
3. Der Grosse Stadtrat beschliesst, den Erschliessungsreservefonds 

weiterzuführen und genehmigt die entsprechende Verordnung.  
 

4. Der Grosse Stadtrat beschliesst, die Mittel des Natur- und Forstausgleichsfonds 
in den neuen Forstreservefonds zu überführen und genehmigt die 
entsprechende Verordnung.  

 
5. Die Beschlüsse gemäss Ziffer 2 bis 4 unterstehen nach Art. 25 lit. b der 

Stadtverfassung vom 25. September 2011 dem fakultativen Referendum.  
 
 
 
 
 
IM NAMEN DES GROSSEN STADTRATES 
Der Präsident:  Die Sekretärin: 
 
 
 
 
 
Georg Merz   Gabriele Behring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaffhausen,  4. Juni 2014 gbehr 


